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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Für einen grossen Medienwirbel sorgte 2013 der Fall „Carlos“. Den Auftakt machte eine
Sendung des Schweizer Fernsehens über die Arbeit eines Zürcher Jugendanwaltes.
Durch den TV-Bericht wurde publik, dass ein wegen verschiedener Delikte 34 Mal
vorbestrafter Jugendlicher eine Betreuung erhielt, die den Kanton Zürich monatlich
über CHF 29‘000 kostete. Die allgemeine Empörung über dieses Sondersetting, das
eine 4-Zimmerwohnung und Thaibox-Stunden miteinschloss, war so gewaltig, dass die
Zürcher Justizdirektion sich gezwungen sah, zu handeln und „Carlos“ vorerst zu
inhaftieren. Dagegen erhob der Bestrafte Beschwerde. Der Fall löste eine landesweite
Debatte über den Jugendstrafvollzug und die dabei unterstellte „Kuscheljustiz“ aus.
Nationalrat Fehr (svp, ZH) reichte in der Folge seine 2012 abgeschriebene Motion (Mo.
10.3131) zur Verschärfung des Jugendstrafrechts erneut ein. 1

MOTION
DATUM: 18.09.2013
NADJA ACKERMANN

Die im Nachhall der Debatte um den Fall „Carlos“ eingereichte und von 110
Nationalrätinnen und Nationalräten mitunterzeichnete Motion Fehr (svp, ZH) zur
Verschärfung des Jugendstrafrechts wurde im Herbst 2015 von der grossen Kammer
abgelehnt. Der Motionär forderte unter anderem die Möglichkeit, Jugendliche bei
besonders schweren Taten nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen zu können. Die
verlangten Änderungen seien unnötig und „erst noch kontraproduktiv“, so
Justizministerin Sommaruga. 2

MOTION
DATUM: 21.09.2015
KARIN FRICK

Grundrechte

Der Ständerat wollte kein nationales Vermummungsverbot. Mit 27 zu 3 Stimmen sprach
er sich klar gegen eine entsprechende Motion Fehr (svp, ZH; Mo. 11.3043) aus. Ein
generelles Vermummungsverbot würde einen Eingriff in die Polizeihoheit der Kantone
darstellen und daher eine Verfassungsänderung voraussetzen. Mit demselben Argument
lehnte die kleine Kammer auch eine Motion Föhn (svp, SZ; Mo. 13.3520) ab, welche
Vermummungen bei Demonstrationen und Kundgebungen künftig zwingend als
Straftatbestand ahnden wollte. Der Motionär begründete seinen Vorstoss damit, dass
die kantonalen Verbote nicht mit gebotener Härte durchgesetzt würden und daher ein
nationales Vermummungsverbot in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden müsse. 3

MOTION
DATUM: 02.12.2013
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Wie schmal der Grad zwischen öffentlichem Interesse und dem Schutz der
Persönlichkeit ist, zeigt sich jeweils dann, wenn Medien über das Privatleben von
Politikerinnen und Politikern berichten. Im Fall der Verurteilung eines Sohnes von
Bundesrat Ueli Maurer wurde in den Medien allerdings nicht nur öffentliches Interesse
reklamiert, sondern auch darauf hingewiesen, dass gerade bei Vertretern der SVP, die
gegen die «Kuscheljustiz» und für «Strafverschärfungen» weible, besonders genau
hingeschaut werden müsse. Das öffentliche Interesse wurde  auch damit begründet,
dass in diesem Fall die judikative Unabhängigkeit bewiesen werden müsse. 
Was war geschehen? Ende 2017 machte der «Zürcher Oberländer» publik, dass einer
der Söhne von Ueli Maurer vor Gericht erscheinen müsse, weil er zwei Jahre zuvor unter
Alkoholeinfluss einen Autounfall verursacht habe. Die Sonntagszeitung nahm den Fall
auf und vermutete, dass es noch weitere Delikte geben müsse, die dem Sohn
angekreidet würden – die Anklageschrift werde allerdings nicht zugänglich gemacht,
erklärte die Zeitung. Mehr noch, die Verteidigung habe beantragt, den Prozess unter
Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, um die Persönlichkeit des Mandanten zu
schützen. Der Entscheid vom Bezirksgericht Hinwil, die Medien, nicht aber die
Öffentlichkeit zum abgekürzten Prozess zuzulassen, wurde vom Anwalt von Maurers
Sohn zwar weitergezogen, vom Obergericht und schliesslich vom Bundesgericht Ende
Mai 2018 aber bestätigt. Gerade wenn der Sohn eines Bundesrats vor Gericht stehe,

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.10.2018
MARC BÜHLMANN
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bestehe ein gewichtiges öffentliches Interesse. Als Beschuldigter habe der Angeklagte
die mit einer öffentlichen Verhandlung verbundenen psychischen Belastungen
hinzunehmen. Dem Persönlichkeitsschutz solle aber Rechnung getragen werden, indem
die Veröffentlichung von Vorname, Alter, Wohnort und Fotos verboten würden – so das
Urteil des letztinstanzlichen Gerichts.
Mitte Oktober 2018 fand schliesslich der Prozess statt und die Medien erhielten erst
dann die Anklageschrift. Neben dem Autounfall wurde der Sohn von Ueli Maurer wegen
Raub und versuchter Erpressung – Maurers Sohn hatte zusammen mit einem Kollegen
einen Mann ausgeraubt –, Sachbeschädigung, versuchter Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte, mehrfacher Beschimpfung und Hinderung einer Amtshandlung
– bei seiner Verhaftung soll sich der junge Mann widersetzt haben – zu einer bedingten
Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt. Während der Befragung gab der junge Mann
bekannt, stark unter dem Druck gelitten zu haben, der mit der schweizweiten
Prominenz seines Vaters einhergehe. Er sei oft fertig gemacht und beleidigt worden.
Weil die Anklage medial ausgeschlachtet worden sei, habe er zudem seine Arbeitsstelle
verloren und die damit zusammenhängende Weiterbildung abbrechen müssen. 
Die Medien kommentierten den Fall unterschiedlich. Während in der Weltwoche
(7.12.17) von «Schmuddelpresse und Sippenhaft» die Rede war, beleuchtete die BaZ
(23.5.18) das Schicksal der Kinder von Bundesräten. Sie müssten sich erklären, obwohl
sie es nicht wollten, oder wollten sich erklären, weil sie glaubten, es tun zu müssen. In
seiner Kolumne in der Weltwoche (25.10.18) lobte Peter Bodenmann (VS, sp) die Justiz,
die hart geblieben sei, fragte aber rhetorisch, wie die Volkspartei wohl reagiert hätte,
wenn «Maurer Junior» Kosovo-Albaner gewesen und der beraubte Mann der ehemalige
SVP-Nationalrat Hans Fehr gewesen wäre. 4
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